
4099 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

über den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1991 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Postgesetz geändert wird 

Die Zeitungsbeförderungsgebühren wurden zuletzt mit 1. Jänner 1976 
neu festgesetzt. Seither hat sich der Verbraucherpreisindex um nahezu 72% 
erhöht. Die Verkaufspreise der Wochentagsausgaben der bekanntesten Tages­
zeitungen, wie z.B.Kurier, Kronenzeitung, Presse, haben sich sogar nahe­
zu verdreifacht. Di ein der Zwi schenzeit gestiegenen Kosten haben dazu 
geführt, daß im Jahr 1990 in diesem Dienst ein Abgang von nahezu 2,7 Mil­
liarden Schilling entstanden ist bzw. der Kostendeckungsgrad nicht ganz 
10% beträgt. Um ein weiteres Absinken des Kostendeckungsgrades zu vermei­
den bzw. das ungünstige Kostenbild im Zeitungsdienst zu verbessern, ist 
beabsichtigt, die Einnahmen in Etappen bis zum 1. Juli 1995 um etwa 60% 
zu erhöhen. Für Zeitungen mit der allgemein gehaltenen Anschrift "An ei­
nen Haushalt ll ist eine Ermäßigung des Kilosatzes um 20 vH vorgesehen. Mit 
dieser Ermäßigung soll dem geringeren Aufwand bei der Beförderung solcher 
Zeitungen Rechnung getragen werden. Neu eingeführt werden soll eine 
Jahresgebühr , di e der zumi ndest teilwei sen Deckung der Kosten für jene 
leistungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beförderung 
der Zeitungen stehen, dienen soll. Durch die etappenweise Anhebung der 
Zeitungsbeförderungsgebühren soll den Medieninhabern (Verlegern) die Mög­
lichkeit zu einer den wirtschaftlichen Gegebenheiten auf dem 
Printmedienmarkt entsprechenden Kalkulation geboten werden. Mit den ge­
genständlichen legislativen Maßnahmen ist kein Mehraufwand auf dem Perso­
nal- oder Sachkostensektor verbunden. 

Der Ausschuß für öffentliche Wirtschaft und Verkehr hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 11. Juli 1991 in Verhandlung ge­
nommen und mehrstimmig beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß für öffentliche 
Wi rtschaft und Verkehr somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschl ießen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1991 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Postgesetz geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

Karl Wöllert 
Berichterstatter 

Wien, 1991 07 11 

Norbert Pichler 
Vorsitzender 
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